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ÖFFENTLICHE   STELLUNGNAHME 

 

Amt/Fachbereich und ggf. beteiligte Ämter/Fachbereiche: 
 

56/1 

Kommunales Integrationszentrum 

      

      

 

Betreff:  Drucksachennummer:  0033/2024 

Anfrage eines Mitgliedes des Integrationsrates 
Hier: Information über bundesweites Schülernetzwerk "Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage" 
 

Beratungsfolge:  

Fragen des Integrationsrates: die Verwaltung wird gebeten dem Integrationsrat den 

Prozess/ Ablauf über die Verleihung des Siegels/ Zertifikats für „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“ vorzustellen. 

1. Existiert dazu ein Kriterienkatalog für die Verleihung des Schule Siegels/ 

Zertifikats ohne Rassismus – Schule mit Courage? 

 

zu 1. Antwort der Regionalkoordination des Netzwerkes: 

Es handelt sich um eine Titelverleihung, nicht um ein Siegel oder ein Zertifikat. Der 

Titel ist kein Preis und keine Auszeichnung für bereits geleistete Arbeit, sondern eine 

Selbstverpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft.Es wird von der 

Bundeskoordination immer wieder betont, dass es keine Schule ohne Rassismus 

bzw. Diskriminierung gibt. 

Es gibt einen Kriterienkatalog insofern, als mind. 70% der Schulmitglieder einer 

Schule in einer anonymen Abstimmung die Selbstverpflichtung mit "Ja" beantworten 

müssen. 

 

Wortlaut in: "Die Selbstverpflichtung"  
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"    Ich setze mich dafür ein, dass meine Schule nachhaltige Projekte, Aktionen und 

Veranstaltungen durchführt, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu 

überwinden. 

    Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen 

ausgeübt werden, dann wende ich mich dagegen, spreche dies an und unterstütze 

eine offene Auseinandersetzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander 

respektvoll zu begegnen. 

    Ich bin aktiv, damit meine Schule jedes Jahr Projekte gegen alle Formen von 

Diskriminierung, insbesondere Rassismus, durchführt." 

 

2. Wie erfolgt die Evaluierung für die Verleihung des Siegels/ Zertifikats und welche 

wesentlichen Voraussetzungen müssen die Schulen hierfür erfüllen? 

 

zu 2. Die Schulleitung erhält die Wahlzettel. Sie sendet der Bundeskoordination mit 

Sitz in Berlin den Aufnahmeantrag und die Schildbestellung zu. Ein Pate/Eine Patin 

muss ebenfalls schriftlich bei der Bundeskoordination gemeldet werden. Die 

Bundeskoordination prüft die Eingänge und informiert die Landes- bzw. 

Regionalkoordination über den aktuellen Stand. Die Bundeskoordination versendet 

die Aufnahmebestätigung an die Schule und setzt die Landes- bzw. 

Regionalkoordination darüber in Kenntnis. Es folgt die Planung der Titelverleihung. 

Spätestens vier Wochen vor der Titelverleihung muss die Regionalkoordination bei 

der Bundeskoordination die Urkunde bestellen. Die Bundeskoordination versendet 

die Urkunde an die Regionalkoordination und das von der Schule bestellte Logo-

Schild an die Schule. Die Regionalkoordination berät die Ansprechperson(en) an der 

Schule über den Ablauf der Titelverleihung und die rassismuskritische Arbeit an den 

Schulen. Sie unterstützt bei der Projektarbeit. Auch weniger aktive Schulen werden 

regelmäßig angeschrieben/angerufen. 

 

3. Von wem wurden die Kriterien definiert und wer entscheidet über die Vergabe des 

Siegels/ Zertifikats? 

zu 3. Die Kriterien werden von der Bundeskoordination "Schule ohne Rassismus -  

Schule mit Courage" mit Sitz in Berlin definiert. Auch sie entscheidet über die 

Vergabe des Titels. 
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4. Werden die Siegel/ Zertifikate ohne zeitliche Einschränkung erteilt?  

Einschub des Integrationsrates: Voraussetzung für die Verlängerung der Siegel/ 

Zertifikate ist normalerweise die Erfüllung der bestehenden Kriterien, z. B. nach 

einem Kriterienkatalog. 

zu 4. Ein einmal verliehener Titel bleibt der Schule erhalten. Zu den Kriterien siehe 

Antwort 1. 

 

5. Wie und in welchen Zyklen wird die Nachhaltigkeit in den Schulen überprüft? 

zu 5. Eine "Überprüfung der Nachhaltigkeit" ist seitens der Bundeskoordination nicht 

vorgesehen. Die Regionalkoordination ist im Kontakt mit den Schulen, informiert sie 

über Neuigkeiten und Veranstaltungen zu den Themen des Netzwerkes; 2-3 x im Jahr 

finden Netzwerktreffen der Beteiligten statt (Regionalkoordination, 

Schüler:innenvertretung, Lehrkräfte, Respektcoaches, Schulsozialarbeiter:innen, 

Schulpsycholog. Beratungsstelle, Jugendring).  

 

Für weitere Informationen siehe: 

Homepage der Bundeskoordination: 

https://www.schule-ohne-rassismus.org/mitmachen/courage-schule-werden/ 

 

Außerdem ist die Bundeskoordination seit 2020 Mitglied im Kompetenznetzwerk 

Demokratiebildung im Jugendalter 

siehe: 

https://knw-demokratiebildung-jugend.de/ 

      

      



Kurzanalyse zum Entwurf des 

Doppelhaushalts 2024/ 2025

Fachausschussberatung



• In den letzten Jahren durch Corona, Hochwasser und den Krieg gegen die Ukraine stark belastete 

Haushaltssituation

• Der Ausgleich in den Vorjahren war nur mit Bilanzierungshilfen und Corona-bedingten 

Zuwendungen möglich

• Ab 2024 darf keine Bilanzierungshilfe mehr genutzt werden

• Trotzdem belastet die ungewöhnlich hohe Inflation inkl. der hohen Tarifabschlüsse die 

Haushaltssituation im Besonderen

2Fachausschussberatung

Ausgangslage



• Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023

(DS 1048/2023)

• Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024 

• Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024

• Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024

• Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die 

Verbesserungen/Verschlechterungen im Haushaltsplanentwurf 2024 gegenüber den Planwerten für 

2024 aus der Fortschreibung 2023 werden nachfolgend dargestellt.

3Fachausschussberatung

Zeitplanung



Entwicklung Erträge und Aufwendungen
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Erträge Aufwendungen

in Mio. €
Ergebnis 

2017
Ergebnis 

2018
Ergebnis 

2019
Ergebnis 

2020
Ergebnis 

2021
Ergebnis 

2022
Ansatz 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Erträge 687,95  729,18  737,59  770,32  813,91  881,10  826,15  910,20  929,24  953,64  979,88  1006,76  

Aufwendungen 631,65  717,60  733,18  769,44  815,50  874,03  825,66  922,91  948,30  963,50  977,14  993,64  

Ergebnis (Überschuss | Defizit) 56,30  11,58  4,41  0,88  -1,59  7,07  0,49  -12,71  -19,07  -9,86  2,74  13,13  

Fachausschussberatung



Entwicklung des Eigenkapitals trotz früher 
Konsolidierung
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Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

30.635.421 

30.000.000 

19.075.378 

18.781.581 

10.959.543 

9.051.800 

6.801.188 

6.316.350 

5.617.465 

1.686.915 

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000

Zuwendungen und allg. Umlagen ohne Schlüsselzuweisungen

Gewerbesteuer

Verbesserungen über den gesamten Haushalt

Sonstige Kostenerstattungen und privatrechtl. Entgelte

Kosten der Unterkunft

Grundsteuer

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Finanzerträge

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige Steuern

Verbesserungen

138,9 Mio.
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Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

Verschlechterungen

-30.027.675

-23.477.191

-22.256.463

-18.931.821

-13.616.905

-11.324.531

-5.900.084

-5.847.263

-5.670.264

-4.846.300

-4.591.283

-3.350.118

-2.069.044

-35.000.000 -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0

Personalaufwendungen Aktive

Verschlechterungen über den gesamten Haushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bilanzierungshilfe

Kosten der Unterkunft

sonstige Transferleistungen

Zinsen

Landschaftsverbandsumlage

sonstige ordentliche Aufwendungen

Hilfe zur Erziehung

Schlüsselzuweisungen vom Land

Energiekosten für eigene Gebäude

integrative Beschulung

-151,9 Mio.

Fachausschussberatung
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Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Fachausschussberatung

• Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die 

stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung 

ausgeglichen sein. Aufgrund der schlechten Haushaltssituation muss nach § 76 GO NRW zur Sicherung 

der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufgestellt und darin der nächstmögliche Zeitpunkt bestimmt 

werden, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

• Für die Kommunen, die trotz Stärkungspakt immer noch überschuldet sind, hat das Ministerium für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen (MHKBG) den 

Aufsichtsbehörden übergangsweise bis zu einer beabsichtigten Folgeregelung zum Stärkungspaktgesetz 

per Erlass vom 14.05.2021 Erleichterungen im Genehmigungsverfahren eingeräumt. Die Darstellung des 

vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung ist danach immer noch das Ziel des HSK`s, aber 

nicht Voraussetzung für die Genehmigung.
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Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Fachausschussberatung

• Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch Mail des MHKBG vom 31.10.2023 

dahingehend geändert, dass eine Genehmigungsfähigkeit auch vorliegt, wenn aus dem HSK hervorgeht, 

dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 

Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Trotzdem sind schon jetzt Maßnahmen erforderlich um die 

zukünftige Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden. Die Folge wären sonst eine Verstärkung der 

bilanziellen Überschuldung sowie eine steigende Zinsbelastung durch Neuverschuldung.

• Seit November 2023 liegt der Entwurf des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen 

Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 

Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW) vor. Hierin sind Regelungen getroffen worden, die in einzelnen 

Positionen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben können.

• Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 wurden sechs Maßnahmen übernommen, so dass insgesamt 

66 Maßnahmen das Haushaltssicherungskonzept 2024 bilden.
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Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Sachkosten 7.884.833 8.353.967 7.965.726 7.965.726 7.965.726

Personalkosten 7.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000

Grundsteuer 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000

Gewerbesteuer 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Einzelmaßnahmen:

Theater und Orchester 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Abwicklung WBH 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Abwicklung HVG-Konzern 2.065.000 2.065.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Übernahme aus HSK 2022 836.064 836.064 836.064 836.064 836.064

31.385.897 34.355.031 32.901.790 32.901.790 32.901.790

HSK 2024Einsparungen in den 

Bereichen (in €):

Fachausschussberatung



Ergebnisplan/ Finanzplan

17 Produktbereiche 

(gesetzliche Vorgabe)

Kinder-Jugend 

u. Familienhilfe

60 Produktgruppen/

Teilpläne

(Steuerungsrelevanz und 

Beratungsgrundlage) 

160 Produkte 
(Steuerungsrelevanz, 

Ziele und Kennzahlen in 

Ausbaustufe)

Struktur des NKF-Haushalts seit 2018

Fachausschussberatung

Innere 

Verwaltung
Soziale 

Leistungen

Gesundheits-

dienste

Krankenhäuser



• Die Produktergebnisse sind gesammelt vornweg in den Unterlagen enthalten. Eine Abbildung 

innerhalb der Teilpläne war aufgrund der zeitinvestiven Umstellung auf das SAP S4/HANA 

Rechnungswesen noch nicht möglich. Die gewohnte Struktur wird in der nächsten 

Haushaltsplanung wieder aufgegriffen.

• Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund der Umstellung auf das neue System noch nicht 

eingebunden werden, werden allerdings in operativer Steuerung weiterhin genutzt und auch 

zukünftig wieder abgebildet.

• Die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen werden nun direkt unterhalb der Plantabellen 

dargestellt, so entfällt das Suchen der Erläuterungen auf anderen Seiten.

12Fachausschussberatung

Hinweise zu den Unterlagen





Die digitale Integrations-Plattform
Umsetzung in der Stadt Hagen

Stadt Hagen    | 23.01.2024

Gefördert durch:
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Vom Pilotprojekt zur bundesweiten Lösung.

• 2015 gemeinsam vom Integrationsverein „Tür an Tür“, der TU München 
und dem Sozialreferat der Stadt Augsburg entwickelt.

• Integreat hilft …
….Menschen, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden.
….Integrationsakteuren, ihre Arbeit schnell und effizient zu erledigen.
….Kommunen, digitale Integrationsarbeit kostengünstig durchzuführen.

• Integreat verbindet Integrationsakteure vor Ort und wird von mehr als 
100 Städten und Landkreisen eingesetzt.

• Die inhaltliche Pflege obliegt in Hagen einem Projektteam vor Ort, der 
technische Betrieb erfolgt durch „Tür an Tür”, ein Arbeitskreis begleitet 
den Prozess.



Das Integreat-Netzwerk. Starke Partner.

und viele mehr… 323.01.2024



Integreat hilft Neuzugewanderten.

Nahezu alle Migrantinnen, 
Migranten und Geflüchteten 

haben Smartphones

Integrationsthematik hat 
hohe Dynamik, 

die Inhalte ebenfalls

Nicht immer besteht der 
Zugriff auf eine stabile 

Internetverbindung 

Behörden und Beratungsstellen 
werden entlastet, auch wenn 

Integreat die Fach- und 
Migrationsstellen nicht ersetzen kann

Integreat bündelt lokale
Informationen, Angebote, Tipps und

Kontakte sowie Beratungsstellen

Situation

Lösung

423.01.2024



23.01.2024 5

Integreat: die digitale Integrations-Plattform.

• Handy-App: Mehrsprachig, offline 
und immer dabei

• Web-App: Über jeden PC abrufbar
www.integreat.app/hagen

• PDF: In der Beratung selektiv 
und mehrsprachig die App ausdrucken

• Open Source und Open Data 
sorgen für Nachhaltigkeit und Transparenz

• Meistgenutzte kommunale Informationsplattform 
mit über 3,5 Millionen Zugriffen in 2022
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Die Einführung in Hagen.
Vom Vertragsschluss bis zum Start der App: 

48 Wochen / rund 12 Monate

1 Entscheidung 
für Integreat / 
Vertragsschluss

2 Projektteam 
festlegen

Zielgruppen
und Vorlage
bestimmen

3 Integreat-
Installation durch 
den Anbieter

Kickoff-Termin
Workshop zur 
Einführung in die 
Nutzung

4 Konstituierung 
des Arbeitskreises
Sammlung 
wichtiger lokaler 
Inhalte

Inhalte
zielgruppengerecht 
formulieren

5 Freigabe für 
redaktionelles 
Feedback

Auftrag zur 
Übersetzung

6 Go-Live
und Marketing

2 Wochen 8 Wochen 8 Wochen 24 Wochen 6 Wochen



Integreat: die App im Detail.

724.01.2024



Vielen Dank für Ihr Interesse.

KONTAKT

Dr. Thomas Mittmann
FB 56: Kommunales Integrationsmanagement 

(KIM) Thomas.Mittmann@stadt-hagen.de

– Projekt Integreat –

info@integreat-app.de

www.integreat-app.de

twitter.com/integreatapp

facebook.com/integreatapp

github.com/digitalfabrik

823.01.2024

Gefördert durch:

mailto:info@integreat-app.de
http://www.integreat-app.de/
https://twitter.com/integreatapp
https://facebook.com/integreatapp
https://github.com/digitalfabrik
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Integreat: modulare Erweiterungen bei Bedarf

• Aktivierung zusätzlicher 
Funktionen möglich 
• Stadt- oder 

Landkreiskarte
• Veranstaltungen
• Nachrichten (lokal oder 

zentral durch uns)

• Jobbörsen z.B. Lehrstellen-
und Ausbildungsdatenbanken 
von HWK und DIHK anbindbar

• Weitere Dienste durch 
vorhandene Schnittstellen in 
Eigenleistung durch 
Kommune verzahnbar
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Warum Kommunen sich für Integreat entscheiden.

• Niedrigschwellig und ohne IT-Kenntnisse zu befüllen und aktuell zu halten

• Kollaboration und gemeinsame Nutzung von Inhalten und Übersetzungen 

• Wirkungsmessung möglich durch Zugriffszahlen und Materialvorlagen für Evaluationen

• Einfacher Übersetzungsprozess für Ihre individuelle Sprachauswahl

• Mehrsprachige Inhalte digital auffindbar auch über Suchmaschinen 

• Eigenbetrieb oder Kooperationspartnerschaft möglich je nach verfügbaren Ressourcen



Gemeinsam mit uns oder selbst betreiben?

Als offizieller 

Kooperationspartner

Selbst betreiben

(self-hosted)

Zugriff auf Programmcode und unser Wissen ✓ ✓

Hosting und Betrieb der Integreat-Plattform
✓

Kontinuierliche und persönliche Unterstützung
✓

Kostenersparnis durch bereits bestehende Übersetzungen
✓

Kein IT-Aufwand auf kommunaler Seite
✓

Workshops und Schulungen nach Bedarf
✓

1124.01.2024
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Anhang: Übersetzungs-Optionen im Detail.

Professionell mit Übersetzungsbüro (Kosten: Preis pro Wort)

Kontrolle ist Pflicht 

Mit eigenem Übersetzer-Pool direkt im System (Kosten: Personalaufwand) 

Maschinell mit DeepL-KI (nur für ausgewählte Sprachen)

Das Team von Integreat unterstützt den Übersetzungsprozess in der Kommune bei allen 
notwendigen Schritten und allen drei Varianten.

Bei professionellen Übersetzungen gleicht das Übersetzungsbüro vor der Angebotserstellung 
bereits bestehende Übersetzungen ab und rabattiert das Angebot. 

Die maschinellen Übersetzungen stehen kostenlos für Partnerkommunen mit 
Kooperationsvertrag zur Verfügung.

24.01.2024



Anhang: Benutzerrollen im Detail.

Rolle Wer Was
Verwaltung „Admins“ der Kommune Inhalte-, Benutzer-, 

Sprachenverwaltung

Redakteur:in z.B. Mitarbeitende der 
Kommunen oder einer 
Organisation

Inhalte und Veranstaltungen eintragen, 
übersetzen und veröffentlichen

Autor:in z.B. temporäre Unterstützerinnen 
und Unterstützer

Bestehende Inhalte und 
Veranstaltungen bearbeiten und zur 
Freigabe vorlegen.

Beobachter:in z.B. Vereine Seiten, Veranstaltungen, Orte 
einsehen, ggf. mit zusätzlicher 
Berechtigung bearbeiten und 
veröffentlichen

Terminplaner z.B. Initiativen vor Ort, 
Freiwillige etc.

Veranstaltungen eintragen, übersetzen 
und veröffentlichen



Die Verwaltung der Inhalte

03

1424.01.2024



Das Redaktionssystem für die Integreat-App.

• Login über die URL 
admin.integreat-app.de

• Jede Kommune erhält Benutzerkonten, um Integreat 
zu befüllen und zu pflegen

• Verschiedene Benutzerrollen möglich (Inhalte 
bearbeiten, veröffentlichen etc.)

• Einfachheit des Systems steht an oberster Stelle

1524.01.2024



Redaktionssystem: Struktur.

• Bereitstellung von 
Integreat mit 
vorhandenen Inhalten 
(Vorlage oder andere 
Kommune)

• 100% flexible 
Anpassung von 
Strukturen und 
Inhalten. Bis zu 3 
Ebenen möglich.

• Keine IT-Kenntnisse 
notwendig; 
Grundlagen in Word 
reichen aus

1624.01.2024



Redaktionssystem: Texteditor

1724.01.2024



Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2024

                              - Auszug zur Beratung im Integrationsrat -
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VB 3 56 24_56.001 Wegfall Bezuschussung für 
Asylbewerberbetreuung

Einsparung durch den Wegfall der Bezuschussung der Personalkosten für 
Asylbewerberbetreuung. Der Sozialdienst für die Asylbewerberbetreuung kann durch 
eigenes Personal abgedeckt werden. 

2025 0513 0 95.000 95.000 95.000 95.000

VB 3 56 24_56.002 Ertragssteigerung im Bereich 
Leistungen für Asylbewerber 
(Teilplan 0513)

Durch die Novellierung der Gebührensatzung werden höhrere Erträge über die 
Benutzungsgebühren der Unterkünfte im Bereich der Leistungen für Asylbewerber 
eingenommen.

2024 0513 1.071.571 1.093.002 1.093.002 1.093.002 1.093.002

VB 3 56 24_56.003 Sachkosteneinsparung im Bereich 
Förderung von 
Kindern/Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund (Teilplan 
0640)

Einsparungen bei den Aufwendungen im Förderung von Kindern/Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, z.B. Kürzung der Honorarkosten bei der Sprachförderung, 
Streichung von Projektvorhaben bei den Angeboten für Migranten.

2024 0640 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024


	Anlage 1: Stellungnahme zu 0033_2024
	Anlage 2: KurzanalyseHaushaltsplanentwurf2024_2025_neu
	Anlage 3: IWgR_Veranstaltungen
	Anlage 4: Integreat_Hagen_IR2024
	Anlage 5: 7_Konsolidierungsmaßnahmen_IR

